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Ministerien und zu den Energieverbrauchs
normativen an die Arbeitsgruppe Ratio
nelle Energieanwendung beim Ministerrat 
der DDR 18. 7. 1984

— von den Ministerien
an die die Verbrauchsnormative bestäti
genden Ministerien, die Staatliche Plan
kommission, die bilanzverantwortlichen 
Ministerien und zu den Energieverbrauchs
normativen an die Arbeitsgruppe Ratio
nelle Energieanwendung beim Ministerrat 
der DDR 10. 8.1984

18. Übergabe von mit den Verbraucherbereichen 
abgestimmten Vorschlägen zu den verbesser
ten Vorratsnormativen
— von den bilanzbeauftragten bzw. bilanzie

renden Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministerien 18. 7.1984

— von den bilanzverantwortlichen Ministerien 
an die die Vorratsnormative bestätigenden 
Ministerien und die Staatliche Plankom
mission

19. Informationen über die vorgesehene Bedarfs
deckung aus Staatsfonds auf der Grundlage 
der Bilanzentwürfe
— von den bilanzierenden bzw. bilanzbeauf

tragten Organen 
an die Fondsträger

20. Abstimmungen der Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorgane mit den Aufkommens
und Versorgungsbereichen zu den Bilanzent
würfen auf der Basis der staatlichen Plankenn
ziffern und der verbraucherseitigen Bedarfs
informationen für Staatsplanpositionen und 
weitere zentral festgelegte Positionen sowie 
des Ministeriums für Materialwirtschaft mit 
den Bilanzbereichen zu den Bilanzentwürfen 
für die Positionen der zentralen Nomenkla
tur der Sekundärrohstoffe und Abprodukte 
gemäß Anhang 2 des Bilanzverzeichnisses

21. Bestätigung und Übergabe der verbesserten 
Verbrauchsnormative und Vorratsnormative
— von den die Verbrauchsnormative und Vor

ratsnormative bestätigenden Ministerien 
und für Energieverbrauchsnormative von 
der Arbeitsgruppe Rationelle Energiean
wendung beim Ministerrat der DDR 
an die Staatliche Plankommission, die Mi
nisterien der Verbraucherbereiche und 
die bilanzverantwortlichen Ministerien 22

22. Übergabe der nach Kombinaten differenzier
ten Verbrauchsnormative und Vorratsnorma
tive
— von den Ministerien der Verbraucher

bereiche bzw. von den bilanzverantwort
lichen Ministerien (für Normative der lie
ferseitigen Vorratshaltung) 
an die bilanzverantwortlichen Ministerien, 
die Staatliche Plankommission und die die 
Verbrauchsnormative und Vorratsnorma
tive bestätigenden Ministerien und für 
Energieverbrauchsnormative an die Ar
beitsgruppe Rationelle Energieanwendung 
beim Ministerrat der DDR

— von den bilanzverantwortlichen Ministe
rien
an die unterstellten bilanzierenden bzw. 
bilanzbeauftragten Organe

23. Information zur Planung und Bilanzierung 
ausgewählter Ausrüstungen und Anlagen so
wie Zuliefererzeugnisse für Investitionsvor
haben mit einem Gesamtwertumfang über 
5 Mio M, für weitere ausgewählte Investitions
vorhaben sowie Anlagenexportvorhaben ge
mäß Planungsordnung Teil M Abschnitt 22 
Ziffern 2.4., 3.2. und 4.3. (Seiten 32, 34 und 44)

a) verbraucherseitige Bedarfsinformationen
— von den Fondsträgem, der Investitions

auftraggeber bzw. General- oder Haupt
auftragnehmer sowie den Kombinaten 
des Anlagenbaus
an die zentralen Staatsorgane und die 
Staatliche Plankommission

sowie
— von den Fondsträgem

an die bilanzierenden bzw. bilanzbe
auftragten Organe 13.

b) Anmeldung des materiellen Bedarfs an 
wichtigen Anlagen und Ausrüstungen
■ für diese Investitionsvorhaben von den 

Fondsträgern der Investitionsauftragge
ber bzw. General- oder Hauptauftrag
nehmer

• für den Export von Anlagen durch die 
Kombinate 2.

bei den Lieferbetrieben

c) Bilanzierungsvorschlag
— von den Lieferbetrieben

an die bilanzierenden bzw. bilanzbeauf
tragten Organe 13.

d) Abstimmung des Bedarfs und Übergabe 
der Bilanzierungsvorschläge
— von den bilanzierenden bzw. bilanzbe

auftragten Organen
an die bilanzverantwortlichen Ministe
rien und die Staatliche Plankommission 3.

24. Aufkommen und Bedarf an Leistungen des 
Werbebaus
— von den Produzenten und Bedarfsträgern

an das bilanzierende Organ 2.

sowie Information über die vorgesehene Be
darfsdeckung

— vom bilanzierenden Organ
an die zentralen und örtlichen Staatsorgane 
sowie gesellschaftlichen Einrichtungen 20.

Abstimmung der Außenhandelsaufgaben

25. Abstimmungen der den; Ministerien direkt
unterstellten Kombinate und wirtschaftslei
tenden Organe für Export und der bilanzie
renden bzw. bilanzbeauftragten Organe für 
Import mit den Außenhandelsbetrieben 30.
(Soweit die Außenhandelsbetriebe den Kom
binaten angehören, legen diese den Termin 
der Abstimmungen im Rahmen der mit die
ser Anordnung festgelegten Termine selbstän
dig fest)

26. Abstimmung ausgewählter Außenhandelsbe
triebe mit den bilanzierenden Organen des 
Verkehrswesens über Außenhandelstransport
bedarf und Güterumschlagsleistungen 16.
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